
 9. Sicherheit  

 

A. Grundangebot 1  

•  

S E I T E 9-1  

•  

•  

Alle Bewohnerinnen werden durch  
entsprechende Vorkehrungen vor körperlichem 
Schaden geschützt.  
Wenn die Sicherheitsbedürfnisse einer  
Bewohnerin mit anderen Zielsetzungen in  
Konflikt stehen, ist mit allen Beteiligten das Gespräch 
zu suchen und eine Lösung  
anzustreben, wobei der Wille dieser Person  
(bzw. ihr mutmasslicher Wille) massgebend ist. Wenn 
sich das Recht auf Sicherheit und das  
Recht auf Selbstbestimmung widersprechen,  
können nach Absprache zwischen den  
Beteiligten die Bewohnerinnen grössere  
begründete Risiken eingehen.  
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